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Tipps

FunDStück

Pumpi pumpe?
Pumpipumpe!

Wer kennt das nicht: Der Veloreifen ist
platt, die Pumpe geklaut, die Freundin
wartet…Da wäre es gäbig, könnte man
schnell die Pumpe eines Nachbarn
ausleihen. Wenn manwüsste,wereine hat.
Oder wen man in anderen «Notsituationen

» angehen kann, wenn man zum
Beispiel Racletteöfeli, Discokugel,
Gugelhopfform, Betonbohrer, Beamer, Leiter,

Nähmaschine, Leinwand oder
Schneeschuhe braucht.

Genau diese kleine, aber äusserst

hilfreiche Erleichterung des Alltags
schafft die Aktion «Pumpipumpe» des

Berner Kreativateliers Meteor Collectif.
Die Idee istdenkbareinfach: WerDinge
zum Ausleihen zur Verfügung stellen
kann, klebt kleine Sticker mit Bildern
davon auf seinen Briefkasten. So sehen

die Nachbarn immer, wo was vorhanden

ist. Je mehr Hausbewohner mitmachen,

desto besser funktioniert die
Sache. Die Sticker sind gratis erhältlich
über die Pumpipumpe-Homepage,
zusammen mit einem Infoflyer, der die
Aktion kurzerklärt undder im Treppenhaus

aufgehängt werden kann.
Mit Pumpipumpe willMeteor Collectif

den sozialen Austausch und das
Leiehen und Ausleihen von Dingen
fördern, die man nur selten braucht. Die
Ateliergemeinschaft, aus deren Mitte
die bestechende Idee geboren wurde,
besteht aus vier jungen Leuten mit
gestalterischem Hintergrund; entsprechend

sinddie kleinenStickernichtnur
praktisch, sondern auch hübsch. Ein
perfektes Hilfsmittel für das
genossenschaftliche Zusammenleben.

Die Sticker mit diversen Motiven für Ausleih-
Gegenstände können gratis bestellt werden
bei: www.pumpipumpe.ch.
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Wenn Wasser zum
Problem wird
So unverzichtbar und nützlich Wasser im Alltag auch ist: Manchmal sorgt
es auch für Ärger, zum Beispiel bei Wasserschäden. Welche rechtlichen
Aspekte es dabei zu beachten gilt, erklärt Michael Schlumpf vom Rechtsdienst

von Wohnbaugenossenschaften Schweiz.

Manche Mieter bauen in einer
Genossenschaftswohnung selber Haushaltgeräte
ein. Diese könnenWasserschäden verursachen.

Muss der Mieter vollumfänglich für
deren Behebung aufkommen?
Ja, wer selber Geräte einbaut, ist für Schäden,

die daraus entstehen, haftbar. Vor
allem, wenn als Ursache Unsorgfalt festgestellt

wird. Auch wenn Geschirrspüler oder
Waschmaschinen durch eine Fachperson

montiert wurden, steht der Mieter im
Schadenfall in der Verantwortung und muss
selber – beziehungsweise seine Versicherung –
für die Instandstellungsarbeiten aufkommen.

Dem Mieter bleibt natürlich vorbehalten,

Regress auf den Unternehmer zu
nehmen, der die Arbeiten ausgeführt hat.

Wasser als Gestaltungs- und Spielelement
im Aussenraum ist beliebt. Für kleine Kinder

stellt Wasser aberaucheine Gefahr dar.
Wer haftet bei Unfällen, dieauf Siedlungsgebiet

von Genossenschaften passieren?

In solchen Fällen ist die Haftungsfrage komplex.

Als Werkeigentümerin haftet die
Genossenschaft für Unfälle infolge eines
Werkmangels. Ein Werkmangel liegt vor, wenn
das Werk, zum Beispiel ein Bassin oder ein
Spielplatz, für den bestimmungsgemässen

Gebrauch keine Sicherheit bietet; erkann in
der fehlerhaften Herstellung oder im
mangelhaften Unterhalt der Anlage bestehen.

Und dann gibt es die Aufsichtspflicht der
Eltern, die bei einer Schadenersatzfrage ebenfalls

eine Rolle spielen kann.

BeiSanierungenmüssenMieter unter
Umständen mehrereWochenohne fliessendes
Wasser in der Wohnung auskommen. Welche

Entschädigungdürfen sie für die
Komforteinbusse erwarten?
Dazugibtes keine verbindlichen Richtlinien.
Wenn Küchen oder Bäder imbewohnten
Zustand erneuert werden, ist aus Mietersicht
mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen.

Das ist dann ein Mangel amMietobjekt,

was grundsätzlich zur Reduktion des
Mietzinses währenddieser Zeit führen kann. Wie
hoch die Reduktion ausfällt, hängt auch
davon ab, welche Ersatzmöglichkeiten die
Verwaltung zur Verfügung stellt.

In Wohnungen kann durch Feuchtigkeit
Schimmel auftreten. Kann ein betroffener
Mieter dessen Beseitigung verlangen?
Schimmel gilt als gesundheitsschädigend.
Darum müssen MieterSchimmel in der
Wohnung nicht akzeptieren. Auch wenn falsches

Lüften zur Schimmelbildung beiträgt, muss

der Schimmel beseitigt werden; jedoch muss

dann möglicherweise der Mieter die Kosten
tragen. Unverschuldeter Schimmelbefall ist
ein Grund, vom Vermieter eine Mietzinsreduktion

zuverlangen.AuchdieHinterlegung
des Mietzinses ist denkbar, wennder Mangel
nicht beseitigt wird.

Kann eine Genossenschaft jemandem
helfen, der sich von einer Wasserader
beeinträchtigt fühlt?
Offen gestanden: nicht wirklich. Wasseradern

werden von den meisten Menschen

nichtwahrgenommen. Mieter, diewegen
einer Wasserader unter Symptomen leiden,
müssen sich selber um eine Lösung bemühen.

Eine Verwaltung kann höchstens Tipps
geben, wo man um Hilfe nachsuchen kann.

Dr. iur. Michael schlumpf
ist Berater beim Rechtsdienst von
Wohnbaugenossenschaften Schweiz.
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